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tragen. Für die Überprüfung der Beschwerde ist in diesem 
Falle die Dienststelle zuständig, die der Person oder 
Dienststelle, über die Beschwerde geführt wird, unmittel
bar übergeordnet ist.

(5) Bei der Überprüfung der Beschwerden sollen sich 
die hierzu beauftragten Mitarbeiter des Staatsapparates 
auf die Hilfe der Mitglieder der ständigen Kommissionen 
und ihre Aktivs sowie der Haus- und Straßenvertrauens
leute stützen.

§ 8
Die durch Presse und Rundfunk mitgeteilten Mißstände 

in der Arbeit des Staatsapparates sowie von Staatsfunktio
nären sind sorgfältig zu überprüfen. Die Presse ist über 
das Ergebnis der durchgeführten Überprüfungen und über 
die getroffenen Maßnahmen zu informieren.

§9
Die Entscheidung über Beschwerden von grundsätzlicher 

Bedeutung soll bei den Räten der Gemeinden, Städte und 
Kreise in Anwesenheit der Antragsteller sowie von Vertre
tern der interessierten Organisationen und der Mitarbeiter, 
die die Beschwerde überprüft haben, erfolgen.

§ 10
(1) Die Entscheidungen über Beschwerden sind von den 

zentralen Organen spätestens 21 Tage, von den Räten der 
Bezirke spätestens 15 Tage und von den Räten der Kreise, 
Städte und Gemeinden spätestens 10 Tage nach ihrem Ein
gang zu treffen.

(2) Fristüberschreitungen sind gegenüber dem Be
schwerdeführer zu begründen.
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